
Vorschlag für einen Beschluss des Rates über die Unterzeichnung — im Namen der Gemeinschaft
— eines Zusatzprotokolls zu dem Europa-Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen
den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Lettland
andererseits betreffend die Konformitätsbewertung und die Anerkennung gewerblicher Produkte

(2002/C 151 E/12)

KOM(2002) 111 endg. — 2002/0057(ACC)

(Von der Kommission vorgelegt am 5. März 2002)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 133 in
Verbindung mit Artikel 300 Absatz 2 Unterabsatz 1 Satz 1,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Am 1. Februar 1998 trat das Europa-Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen den
Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Lettland anderer-
seits (1) in Kraft.

(2) Artikel 76 Europa-Abkommen sieht vor, dass im Rahmen der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der
Normung und Konformitätsbewertung der Abschluss von Abkommen über die gegenseitige Anerken-
nung angestrebt wird.

(3) Das Protokoll zu dem Europa-Abkommen über Konformitätsbewertung und Anerkennung gewerb-
licher Produkte wurde von der Kommission im Namen der Gemeinschaft ausgehandelt.

(4) Das Protokoll zu dem Europa-Abkommen über Konformitätsbewertung und Anerkennung gewerb-
licher Produkte, das am 10. Juli 2000 und am 5. April 2001 in Brüssel paraphiert wurde, sollte
vorbehaltlich seines möglichen späteren Abschlusses unterzeichnet werden —

BESCHLIESST:

Einziger Artikel

Der Präsident des Rates wird ermächtigt, die Person zu bestellen, die befugt ist, das Protokoll zu dem
Europa-Abkommen mit der Republik Lettland über Konformitätsbewertung und Anerkennung gewerb-
licher Produkte vorbehaltlich seines möglichen Abschlusses zu einem späteren Zeitpunkt zu unterzeichnen.
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